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Primarschulgemeinde Bonstetten		Einführung Schulsozialarbeit



Antrag der Primarschulpflege betreffend Einführung der Schulsozialarbeit an der Primarschule Bonstetten auf Frühjahr 2012


Antrag:

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung:
1. 	An der Primarschule Bonstetten wird die Schulsozialarbeit eingeführt.
2. 	Die Einführung erfolgt auf Frühjahr 2012.
3. 	Die einmaligen Kosten von Fr. 10'000.-- (Kostendach) zur Bereitstellung der Infrastruktur werden genehmigt.
4. Die jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 95'000.-- (60 %) für die Schulsozialarbeit werden genehmigt.
5. 	Die Schulpflege wird beauftragt, die Einführung der Schulsozialarbeit zu vollziehen.

Weisung:

1. Allgemeine Grundlagen

1.1 Ausgangslage
Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert, was auch Auswirkungen auf die Schule mit sich bringt. Der Schulalltag zeichnet sich zunehmend durch eine hohe Komplexität aus. Unterschiedliche Wertvorstellungen, kulturelle Herkunft der Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche äussere Einflüsse erfordern neue Konzepte, die den Unterricht ergänzen. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat dieser Entwicklung Rechnung getragen und das Angebot der Schulsozialarbeit von der Hochschule für Soziale Arbeit untersuchen lassen. Als Folge davon wurden im Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) regionale Projektstellen für Schulsozialarbeit geschaffen. Deren Ziel ist die Sicherstellung von qualitativ hoch stehenden Leistungen durch die Schulsozialarbeit im Kanton Zürich.

Auch in der Primarschule Bonstetten treten vermehrt Schwierigkeiten auf, welche die Lehrpersonen sowie die Schulleitungen stark belasten: Vandalenakte, persönliche oder familiäre Probleme der Kinder und Jugendlichen, schwierige Klassenkonstellationen etc. Eine bei den Lehrpersonen der Primarschule Bonstetten durchgeführte Umfrage ergab einen klaren Bedarf an Schulsozialarbeit und zeigte aktuelle Themen auf.

Nach der gescheiterten Einführung der gemeinsamen Schulsozialarbeit an den Primarschulen Stallikon, Wettswil und Bonstetten (Ablehnung in Wettswil), aber bekräftigt durch ein klares Ja in einer Fakultativ-Abstimmung an der Rechnungsgemeindeversammlung vom Dezember 2010, hat eine Arbeitsgruppe mit fachlicher Unterstützung des Amtes für Jugend und Berufsberatung ein neues Modell zur Schulsozialarbeit erarbeitet.


1.2 Grundsätzliches zur Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit (SSA) unterstützt die Schule bei der Früherkennung und der Bearbeitung von sozialen Problemstellungen, welche das Wohlbefinden der Kinder oder Jugendlichen gefährden und damit auch Schul- und Lernklima belasten.

Die Schulsozialarbeiter/innen bieten Beratungen und Interventionen für einzelne Schüler/innen, Gruppen, ganze Klassen, Eltern sowie Lehrpersonen und Hortmitarbeitende an und engagieren sich in der Präventionsarbeit. Dadurch entlasten sie Lehrpersonen, Hort- und Schulleitungen, damit sich diese ihrer Hauptaufgabe widmen können. Die SSA dient als Unterstützung aller Beteiligten und übernimmt die Koordination und Durchführung der Interventionen. Es handelt sich um ein kommunales Angebot und wird somit von den Gemeinden finanziert. Die SSA ist eine von der Jugendarbeit der Gemeinde unabhängige Stelle mit einem spezifischen Arbeitsauftrag im Schulbereich mit sozialarbeiterischem Hintergrund. Die berufsspezifischen Anforderungen umfassen Aus- und Weiterbildungen in der Beratungsarbeit, Mediation und Krisenintervention.

1.3 Zielformulierung
Die Schulsozialarbeit soll
· Ansprech- und Vertrauensstelle für Schülerschaft, Lehrpersonen, Hort- und Schulleitungen, Eltern und Schulpflege sein.
· Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung schwieriger Situationen unterstützen und begleiten.
· zum Wohlbefinden und dadurch zur Lern- und Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen beitragen.
· mit den Lehrpersonen und der Schulleitung zusammenarbeiten und diese entlasten.
· Projekte wie beispielsweise Gewalt- oder Suchtprävention anregen und mittragen.
· einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Auftrags der öffentlichen Volksschule leisten.

2. Politische Grundlagen
Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat Empfehlungen zur Einführung von Schulsozialarbeit veröffentlicht und befürwortet den gezielten und sorgfältig aufgebauten Einsatz der Schulsozialarbeit. Sie leistet durch kantonale Angebote die nötige Unterstützung. Gesetzliche Grundlagen bestehen noch nicht. Organisation und Angebot der Schulsozialarbeit sollen jedoch im Rahmen der Revision des kantonalen Gesetzes über die ambulante Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) geregelt werden. Der Regierungsrat möchte dieses neue Gesetz per Januar 2012 in Kraft setzen. Zurzeit ist der Entwurf des Gesetzes in der Vernehmlassung und liegt beim Kantonsrat. Gegen die Einführung der Schulsozialarbeit im Kanton Zürich ist wenig politischer Widerstand auszumachen. Der Vernehmlassungsentwurf besagt folgendes:

· § 3.b.	Die Kinder- und Jugendhilfe fördert die gesunde körperliche, geistige, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
· § 17.a.	Die Jugendhilfestellen beraten Schulen, Behörden und Institutionen im Bereich des Kindesschutzes, der Erziehung und in anderen Fragen, die für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung sind.
· § 19	Die Gemeinden sorgen für ein bedarfsgerechtes Angebot an Schulsozialarbeit. 

Die Gemeinden können die Führung der Schulsozialarbeit gegen kostendeckende Beiträge der zuständigen Jugendhilfestelle übertragen. Sie schliessen dazu mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung ab. Im Rahmen der Neugestaltung der Jugendhilfe und der Berufsberatung im Kanton Zürich sind die Bezirks-Jugendsekretariate Affoltern, Dietikon und Horgen unter der Bezeichnung «Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich, Region Süd (AJB Süd)» zusammengeschlossen worden und bieten den Gemeinden dieser Bezirke Unterstützung bei der Einführung von Schulsozialarbeit an. Es ist den Gemeinden überlassen, nach welchem Modell sie die Dienstleistungen des AJB in Anspruch nehmen wollen. Im Bezirk Affoltern hat sich eine Einigung auf das Modell A-1 abgezeichnet, ähnlich den bereits bestehenden Zweckverbänden im Schul- und Sozialbereich (Dienstleistung wird eingekauft, Personalführung erfolgt durch AJB, Leistungsaufträge werden von den Gemeinden formuliert). Zudem ist der Aufbau einer zentralen Fachstelle Schulsozialarbeit für den Kanton Zürich geplant.

3. Finanzierungskonzept
Das Finanzierungskonzept beinhaltet die einmaligen Kosten zur Gewährleistung der nötigen Infrastruktur und die regelmässig wiederkehrenden Kosten durch die Anstellung. 

3.1 Kosten Infrastruktur
Im Budget 2012 wird die für die Schulsozialarbeit notwendige Infrastruktur mit einem Kostendach von Fr. 10 000.-- vorgesehen. Die Kosten beinhalten die Einrichtung eines zweckdienlichen Arbeitsplatzes mit eigenem Laptop. 

3.2 Berechnung der Stellenprozente
Zum Stellenumfang hat der Kanton Empfehlungen erlassen. Sie besagen, dass pro 750 Schüler/innen mindestens eine 100 %-Stelle eingerichtet werden soll. Die Empfehlungen von Fachverbänden für Schulsozialarbeit gehen von einem Verhältnis von 100 Stellenprozenten pro 450 Kinder aus. Bei mehreren Stufen und/oder mehreren Schulhäusern sind die Stellenprozente anzupassen. Je kleiner eine Gemeinde, desto höher der prozentuelle Stellenbedarf für Vernetzung und Projekte. Anstellungen unter 40 % werden nicht empfohlen, da sonst eine regelmässige Präsenzzeit und der präventive Effekt der Schulsozialarbeit nicht gewährleistet werden kann.

Für Bonstetten mit rund 500 Schüler/innen ergibt sich gemäss Fachstelle Schulsozialarbeit eine Anstellung im Umfang von 60 Stellenprozenten. Die fachliche Leitung (Coaching) und Personalführung der Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit werden per Leistungsauftrag über den Kanton (AJB) gewährleistet. Die anfallenden Kosten werden der Gemeinde übertragen. 
Vergleichszahlen: Ottenbach 50 % für 210 Schüler, Obfelden 60 % für 435 Schüler, Oetwil-Geroldswil 100 % für 576 Schüler, Rüschlikon 60 % für 385 Schüler, Hedingen 60 % für 440 Schüler.

3.3 Jährlich wiederkehrende Kosten 
	Schule
	Schüler/
innen
	Anstellung
Schuleinheit
	Schüler/innen pro 100 % SSA
	Kosten
pro Jahr

	Primar Bonstetten
	500
	60 %
	830
	95'000.-





4. Zusammenfassung Einführung Schulsozialarbeit

4.1 Allgemeines
· Die Schulsozialarbeit wird gemäss vorliegendem Konzept an der Primarschule Bonstetten eingeführt.
· Die Besoldung erfolgt im Umfang von 60 Stellenprozenten.
· Die notwendige Infrastruktur wird von der Gemeinde separat bereitgestellt.
· Das beschriebene Vorgehen und das Konzept werden regelmässig evaluiert und wenn nötig angepasst.

4.2 Finanzierung
· Genehmigung eines einmaligen Kredits zur Beschaffung der Infrastruktur von 
Fr. 10'000.-- für das Jahr 2012.
· Genehmigung der wiederkehrenden Ausgaben für die Einrichtung der Schulsozialarbeit und Anstellung einer Schulsozialarbeiterin / eines Schulsozialarbeiters im Betrag von 
Fr. 95'000.-- (60 %) ab Frühjahr 2012.

4.3 Zusammenfassung
· Die Bildungsdirektion empfiehlt den sorgfältigen und gezielten Aufbau der Schul-sozialarbeit.
· Gemäss Entwurf des kantonalen Gesetzes über die ambulante Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) werden die Gemeinden ab Januar 2012 dazu verpflichtet, für ein bedarfsgerechtes Angebot an Schulsozialarbeit zu sorgen.
· Eine zeitgemässe Schule passt sich den gesellschaftlichen Entwicklungen an. In den Städten Zürich und Winterthur wurde die Schulsozialarbeit bereits flächendeckend eingeführt. Auch in zahlreichen weiteren Zürcher Gemeinden wird ein entsprechendes SSA-Angebot teilweise bereits seit Jahren umgesetzt.
· Die Entwicklung der Situation zeigt, dass sich Probleme der Schüler/innen vermehrt auf den Schulalltag auswirken und oft bereits in der Primarschule beginnen. Die kompetente und zielgerichtete Unterstützung durch eine Fachperson ist daher angezeigt.
· Eine bei den Lehrpersonen der Primarschule in Bonstetten durchgeführte Umfrage bestätigt, dass der Bedarf für eine Unterstützung durch die SSA gegeben ist. Schulleitung, Schulpflege sowie Lehrpersonen befürworten die Einführung.
· Die Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit sorgen für eine optimale Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit Problemen. Sie sind kompetente Ansprechpersonen, kennen alle wichtigen Anlaufstellen, koordinieren das Vorgehen und beziehen alle Beteiligten mit ein.

Die Schulpflege empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag zur Einführung der Schulsozialarbeit zuzustimmen.


Bonstetten, 13.9.2011
Der Präsident:	Die Schulverwaltungsleiterin: 

Jürg Flückiger	Marianne Biner
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